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BETREFF Vermittlung bei Anfrage „Gutachten zu bestimmte Fahrzeuge“ [#23948]
BEZUG Mein Schreiben vom 26.09.2017

Sehr geehrt█████████,

Sie beantragten mit Ihrem IFG-Antrag vom 11.09.201 beim Bundesministerium für 
Verkehr und digitale Infrastruktur die Zusendung zweier Gutachten zum Einsatz von 
leichten Nahverkehrstriebwagen (LNT) im Mischbetrieb mit EBO-Fahrzeugen auf Ei-
senbahnstrecken des öffentlichen Verkehrs (Forschungsaufträge Nr. 70457/94 und 
Nr. 70404/92).

Wie mir das BMVI inzwischen mitteilte, ist für die weitere Bearbeitung Ihres Antrages 
eine zustellfähige Postanschrift erforderlich, da auf Grund einer voraussichtlich weit-
gehenden Ablehnung ein rechtsmittelfähiger Bescheid zu erstellen sei. 

Nach § 9 Absatz 3 IFG kann der Antrag abgelehnt werden, wenn die Information
bereits in öffentlich zugänglichen Quellen verfügbar ist. Dies ist bei Ihrer Anfrage 
der Fall.
Eine Recherche in über das Internet öffentlich zugänglichen Bibliotheksportalen
hat gezeigt, dass diese Schriften in öffentlichen Bibliotheken verfügbar sind (durch 
Ausleihe oder Einsicht vor Ort oder auch per Fernleihe).
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Die Stellungnahme des BMVI ist daher nicht zu beanstanden und verstößt nicht ge-

gen das IFG. 

 

Das BMVI ist gerne bereit, Ihnen behilflich zu sein und als Service die entsprechende 

Fundstelle mitzuteilen. Voraussetzung ist jedoch die Übermittlung einer zustellfähi-

gen Postadresse. 
 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

 

Rathmann 
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